
Anlage 7                                                                                           
zum Gem. RdErl. d. ML, d. MS u .d. MU v. 24.04.2015 (- 404/104-60202/2-1-160-)
Einwilligung gemäß § 4 Abs. 2 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) 
zur Verarbeitung von Daten des Antrages Agrarförderung sowie zum Abgleich 
von Daten des Qualifizierten Flächennachweises mit dem Meldeprogramm
für Wirtschaftsdünger
Name/Vorname/Firma (des / der Erklärenden) Betriebsnummer

Straße, Hausnummer Tel.-Nr. / Fax / Mobil-Nr.

PLZ, Ort Az. (bei Genehmigungsanträgen)

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass für den Nachweis von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen gegenüber der Genehmigungsbehörde im Rahmen des Nachweises gemäß 
§ 41 Abs. 2 NBauO Daten aus meinem/unserem jeweils aktuellen Antrag Agrarförderung durch 

Datenempfänger

1)

2)

genutzt werden dürfen. 

Die Nutzung der Daten des Antrages Agrarförderung bezieht sich dabei auf die für die Prüfung 
und Überwachung des Qualifizierten Flächennachweises relevanten Angaben zur Lage der Fläche 
(Gemarkung), Flächenidentifikation (FLIK), Schlaggröße und Bezeichnung der einzelnen Schläge 
und deren Anbau (Kulturart, Nutzung).

Ich / Wir willige/n weiterhin ein, 

a) dass die o.g. Daten für die Prüfung des Qualifizierten Flächennachweises erhoben und 
gespeichert werden dürfen

b) dass die Flächengrundlage des Qualifizierten Flächennachweises auch zukünftig über den 
jeweils aktuellen Antrag Agrarförderung überwacht werden darf,

c) dass, sofern beim Qualifizierten Flächennachweis eine Abgabeverpflichtung ermittelt wurde, 
die Angaben zur Wirtschaftsdüngerart, -menge sowie Nährstofffrachten im Meldeprogramm für 
Wirtschaftsdünger gespeichert und mit den Meldedaten abgeglichen werden dürfen.

 
Mir/uns ist bekannt, dass diese Einwilligung ohne Nachteile verweigert oder mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann. Die Weigerung oder der Widerruf hat zur Folge, dass 
dann anderweitige Nachweise über die Fläche (z.B. Liegenschaftsauszüge, Pachtverträge) 
und  ggf.  der  Wirtschaftsdüngerverbringung  (Aufzeichnungen gemäß §  3  der  Verordnung 
über das Verbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger) zu erbringen sind. 

Ort, Datum Unterschrift des oder der Erklärenden
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